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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §10 Abs5;

Rechtssatz

Ein Hallenbad gehört nicht zu den unentbehrlichen Voraussetzungen eines Hotelbetriebes und dessen Instandsetzung

ist als bloße Verbesserung des Hotelstandards für die gegenständliche Beurteilung des Betriebserwerbes nicht

wesentlich (Hinweis E 15. Februar 1994, 91/14/0248).
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